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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1996

Norm

ABGB §1298

GleichbehandlungsG §2 Abs1a

GleichbehandlungsG §2 Abs1b

GleichbehandlungsG §2a Abs9

Rechtssatz

Der Diskriminierungstatbestand der sexuellen Belästigung gemäß § 2 Abs 1 a und 1 b GleichbG ist von der

Beweiserleichterung des § 2a Abs 9 GleichbG nicht erfaßt; Glaubhaftmachung genügt hier nicht. Dem Arbeitnehmer,

der eine Ehrenbeleidigung, Körperverletzung oder sexuelle Belästigung durch den Arbeitgeber behauptet, obliegt

daher auch unter dem Aspekt des für Erfolgsverbindlichkeiten geltenden § 1298 ABGB zumindest der Tatsachenbeweis

(Beweis der Verletzung der Füsorgepflicht).
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